IBR-Beitrag: Urteilsbesprechung


	Gewerblicher Grundstückshandel – Bedeutung des engen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Erwerb und Veräußerung eines Grundstücks



	Ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Erwerb oder Bebauung und (nachfolgender) Veräußerung eines Grundstücks gestattet für sich genommen nicht den Schluss, dass der Grundbesitz mit der  unbedingten Absicht erworben oder bebaut worden ist, ihn alsbald zu verkaufen. Nur wenn schon andere Umstände dafür sprechen, kann die Indizwirkung dieser Umstände durch die Kürze der zwischen Erwerb oder Bebauung und Verkauf liegenden Zeit verstärkt werden. 


	BFH, Urteil vom 27.11.2008 - IV R 38/06 
EStG § 15 Abs. 2 
BStBl 2009, 278 = DB 2009, 261 = DStRE 2009, 135 


Problem/Sachverhalt

Die Klägerin erwarb 1992 ein Grundstück. Mit zwei gesonderten notariellen Verträgen veräußerte die Klägerin zum einen einen Teil des Grundstücks, auf dem eine Tankstelle errichtet wurde, zum Kaufpreis von 2,3 Mio. DM, zum anderen den anderen Teil des Grundstücks, auf dem ein Baumarkt errichtet wurde, zum Preis von 15,2 Mio. DM an einen Erwerber. Das Finanzamt sah einen gewerblichen Grundstückshandel an und setzte den Gewinn auf 8 Mio. DM fest. Gegen diesen Bescheid legte die Klägerin Einspruch ein. Sie trug vor, dass die sog. 3-Objekte-Grenze nicht überschritten sei, es läge auch kein Fall nachhaltiger, unternehmerischer Wertschöpfung für Zwecke der Veräußerung vor. Das Finanzgericht gab der Klage statt. Hiergegen legte das Finanzamt Revision ein.  
Entscheidung

Ohne Erfolg! Die Klägerin hätte den Bereich der privaten Vermögensverwaltung nicht verlassen, weil die vom BFH für die Beurteilung der Gewerblichkeit von Grundstücksverkäufen aufgestellte sog. 3-Objekte-Grenze nicht überschritten sei. Es liege zudem auch keiner der Fälle vor, in denen es der 3-Objekte-Grenze nicht bedarf, weil aufgrund objektiver Umstände feststehe, dass der Grundbesitz nicht mit unbedingter Veräußerungsabsicht erworben oder bebaut wäre. Ein solcher Fall kann z. B. dann gegeben sein, wenn der Veräußerer, wie vorliegend, ein von ihm zu bebauendes Grundstück verkaufen würde. Dies wäre aber nur dann gegeben, wenn ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Erwerb oder Bebauung und nachfolgender Veräußerung des Grundstücks vorliegen würde und andere Umstände dafür sprechen müssten, dass schon beim Erwerb oder bei der Bebauung des Grundstücks eine  unbedingte Veräußerungs-absicht bestanden hätte. Da es im vorliegenden Fall an weiteren Indizien für das Vorliegen einer unbedingten Veräußerungsabsicht fehle, läge kein gewerblicher Grundstückshandel vor.     
Praxishinweis

Beim gewerblichen Grundstückshandel ist der zeitliche Abstand von weniger als einem Jahr zwischen Ankauf bzw. Bebauung und Verkauf des Grundstücks nur dann ein starkes Indiz für eine gewerbliche Betätigung, wenn die 3-Objekte-Grenze bereits überschritten ist, nicht aber, wenn es sich um einen Fall handelt, in dem unterhalb der 3-Objekte-Grenze eine unbedingte Veräußerungsabsicht erst aufgrund objektiver Umstände festgestellt werden muss. Solche objektive, für die Gewerblichkeit sprechende Umstände lassen sich aber wiederum durch eine langfristige Finanzierung  widerlegen. Wird doch vorzeitig verkauft, so ist  zwar eine Vorfälligkeitsentschädigung zu entrichten, aber kein Veräußerungsgewinn zu versteuern. Dies ist eine Möglichkeit der Gewerblichkeit zu entgehen (Kanzler, FR 2009, 529). 
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